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BEBAUUNGSPLAN-ERWEITERUNG 
DER GEMEINDE 
BODIG HEIM 

,, 
GE WANN ,, GÄ NS Ä C K E R - E I CH O LZ HE I M E R WEG 

M. llgemeinee: 

Zur Abrun dung des "bestehenden Bebs,uungsplangebietes "Gänsäcker - Eicholzheimer IV eg 

beabsichtigt di e G,emeinde Bödigh eim 3 weitere Bauparzel len in den Bebauungsplan 

aufzunehmen. 

Bauweise : 

Entsprechend dem G•lände ist die Eebauung mit Hanghäusern vorgesehen. Die Zahl der 

Wohnungen werden m:ä..t max . 2 begranzt . Als Dac hform werden Satteldä cher mit einer 

Dachneigung von 22° - 30° zugelaseen . 

Planzeichen § 2 Abs. 4 Plan . Z V O 

Art der baulioh ■ n ~utzung : 

~llgemeines WohngebietWA 
N■e der baulichen Mutzung: 

~abl der VollgeschosseI I 

03 Grundflächenzahl 

05 Gieschoßflächenzahl 

nur Einzelhäuser~ 
Baugrenze 

----~ Grenze des räumlic hen Geltungsbered:ches 

Firstrichtung-
Schriftliche Festsetzungen: 

1 . Das Bebauungsgebiet ist als WA allgemeines Wohngebiet vorgesehnen . 

2 . Es ist offene Bauweise vorgeschrieben. 

3 . Für die Trauf u~ Firat seiten gelten die zeichnerischen Festeetzungen • 

4 . Kniest öcke dürfen rnax . 0,30 m n1ch t Ubersteigen . 

5 . Die Dachneigung beträgt 22° - 30° . 

6 . Es sind Satteldächer vor gesehen . 

7 . Für jede Wohnung ist eine Garage oder ein Stellplatz inn erhalb de r üb erbaubaren 
Flächen anzule&,en , Garagen sind in den Bauk örper einzuplanen oder müssen mit dem 
Hauptgebäude in bauliche Verbindung gebracht werden . Bei Beachtung der 
zulässigen Gr ößen sind Garagen auch im Grenzabstand zuläasig . 

8 . Dachaufbauten s ind ni cht zulässig . • 

9. Geländeverlii.tnisse der benachbarten Grundstücke sind aufeinander abzustimmen . 

Aufgestellt: im Oktober 1972 

Für die Gemeinda: 

Der Der Planfertiger : 


